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Ortsrecht der Stadt Viechtach 
konsolidierte Fassung 

 
 

 
 
 

Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung des Freibads der Stadt Viechtach 
(Freibadgebührensatzung – FBGS) 

 
 

 
 
Aktenzeichen: 0280 
 
Vorgang-Nummer: 001627 
 
Dokumenten-Nummer: 023667 
 

Satzung: 
Aus- 

fertigungs-
datum: 

Beschluss 
des 

Stadtrats 
vom: 

Art der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Tag der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Inkrafttreten: 

Urfassung 03.03.2015 02.03.2015 Niederlegung 
und Mitteilung im 
Viechtacher 
Bayerwald-Boten 

07.03.2015 14.03.2015 

1. Änderung 03.11.2015 02.11.2015 Niederlegung 
und Mitteilung im 
Viechtacher 
Bayerwald-Boten 

04.11.2015 05.11.2015 

2. Änderung 10.01.2017 09.01.2017 Niederlegung 
und Mitteilung im 
Viechtacher 
Bayerwald-Boten 

11.01.2017 12.01.2017 
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Satzung: 
Aus- 

fertigungs-
datum: 

Beschluss 
des 

Stadtrats 
vom: 

Art der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Tag der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Inkrafttreten: 

3. Änderung 05.11.2019 04.11.2019 Niederlegung 
und Mitteilung im 
Viechtacher 
Bayerwald-Boten 

07.11.2019 08.11.2019 

4. Änderung 09.06.2020 08.06.2020 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 2/2020 

09.06.2020 10.06.2020 

5. Änderung 10.10.2023 09.10.2023 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 12/2023 

10.10.2023 11.10.2023 

6. Änderung 02.12.2025 01.12.2025 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 15/2025 

02.12.2025 03.12.2025 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung des Freibads der Stadt Viechtach 

(Freibadgebührensatzung – FBGS) 
 

Vom 03.03.2015 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Gebührenerhebung und Gebührenpflicht 

 
(1) Für die Benutzung des Freibads erhebt die Stadt Viechtach Gebühren (jeweils inkl. der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer) nach dieser Satzung. 
 
(2) Gebührenschuldner sind die Benutzer des Freibades. 
 
 

§ 2 
Gebührenhöhe 

 
(1) Die Eintrittsgebühren betragen: 
 

Alternative 
Eintritt einschließlich 
Umkleidekabine und 
Kleideraufbewahrung für 

Nr. 1.1 Nr. 1.2 Nr. 2. Nr. 3.1 Nr. 3.2 

 

 
Einzelkarten 

(Tageskarten): 

Feierabend-
karten 

(Tageskarten 
ab 17:00 Uhr): 

Zwölferkarten 
(Dutzendkarten): 

Saisonkarten: 
Saisonkarten 

(im Vorverkauf): 

a) Erwachsene 5,00 € 3,00 € 50,00 € 120,00 € 100,00 € 
b) Jugendliche von 15 bis 

17 Jahren, Schwerbe-
hinderte (ab GdB 50), 
Inhaber der Bayerischen 
Ehrenamtskarte,, Inha-
ber der Jugendleiter-
Card (Juleica), Empfän-
ger von Bürgergeld und 
Sozialhilfe (Hilfe zum 
Lebensunterhalt und bei 
Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminde-
rung), Personen, die an 
einem freiwilligen sozia-
len bzw. ökologischen 
Jahr oder am Bundes-
freiwilligendienst teil-
nehmen, Studenten, 
Personen mit Bayerwald-
Card 

4,00 € 2,00 € 40,00 € 50,00 € 45,00 € 

c) Kinder von 6 bis 14 
Jahren 

2,00 € 1,00 € 20,00 € 35,00 € 30,00 € 

d) Familien (zwei Erwach-
sene, mindestens ein 
Kind bis 14 Jahren) 

nicht möglich nicht möglich nicht möglich 175,00 € 155,00 € 
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(2) Die sonstigen Gebühren betragen: 
 

Miete einer Umkleidekabine für eine Badesaison (nur bei der Einlösung      
einer Eintrittskarte nach § 2 Abs. 1) 30,00 € 
  
Mindestgebühr für die Verunreinigung des Badewassers 50,00 € 
  
Benutzung des Bades ohne gültige Eintrittskarte 50,00 € 
  
Ausstellung einer Ersatz-Saisonkarte 5,00 € 
 

Bei Überlassung des gesamten oder von Teilen des Freibades für besondere Veranstal-
tungen erfolgt die Festsetzung der Überlassungsgebühr nach gesonderter Vereinba-
rung. 

 
(3) Freien Eintritt haben 
 

1. Mitglieder der Wasserwacht, die zum Sanitäts- und Rettungsdienst eingeteilt sind. 
Frei ist auch die gesamte Wasserwacht an zwei Wochentagen ab 18:00 Uhr. 

 
2. Kinder bis 5 Jahre in Begleitung einer geeigneten Begleitperson (die Begleitperson 

zahlt die entsprechende Gebühr nach § 1 Abs. 1 Nr. 1.1 bis 3.2). 
 

3. Personen mit BayerwaldCard-Plus (freier Eintritt einmal täglich) 
 

4. Personen mit aktivCARD Bayerischer Wald (freier Eintritt einmal täglich) 
 

5. Personen mit Gästekarte der Stadt Viechtach 
 
(4) Ermäßigung auf die Eintrittsgebühr und freier Eintritt wird nur aufgrund vorgelegter Aus-

weise gewährt. 
 
(5) Die Feierabendkarten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1.2 werden täglich ab 17:00 Uhr ausgegeben. 
 
(6) Die Ausstellung einer Saisonkarte im Vorverkauf nach § 2 Abs. 1 Nr. 3.2 ist nur in der 

Zeit vom 01.12. bis 30.04. möglich. Die Saisonkarte im Vorverkauf ist schriftlich oder 
über die Internetseite www.viechtach.de bei der Stadt Viechtach zu beantragen. 

 
 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
(1) Bei den Benutzungsgebühren nach § 2 Abs. 1 Nr. 1.1 bis 3.1 entsteht die Gebühren-

schuld mit dem Durchschreiten der Eingangssperre. 
 
(2) Bei den Benutzungsgebühren nach § 1 Abs. 1 Nr. 3.2 entsteht die Gebührenschuld mit 

dem Erwerb. 
 
(3) Bei den sonstigen Gebühren nach § 2 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Be-

kanntgabe des Gebührenbescheides. 
 
(4) Sämtliche Gebühren sind mit ihrem Entstehen zur Zahlung fällig. 
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§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die öffentliche Freibadanlage in 

Viechtach (Freibad-Gebührensatzung) vom 17.10.1989, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 27.04.2009, außer Kraft. 

 
 
Viechtach, 03.03.2015 
 
 
 
Wittmann 
erster Bürgermeister 


	§ 1 Gebührenerhebung und Gebührenpflicht
	§ 2 Gebührenhöhe
	§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld
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Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund NI. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) folgende Satzung:


sr
Änderung der FreibadgebührensaEung


Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der
Stadt Viechtach (Freibadgebührensatzung) vom 03.03.2015 wird wie folgt geändert:


1. In $ 2 Abs. 1 der Satzung werden jeweils die Worte,,Jugendliche von 15 bis 18
Jahren" durch die Worte ,,Jugendliche von 15 bis 17 Jahren" ersetzt.


2. f n $ 2 Abs. 3 Nr. 2 der Satzung werden die Worte ,,zt)m vollendeten 6. Lebensjahr"
durch die Worte ,,5 Jahre" ersetá.


3. ln S 2 Abs. 3 Nr. 4 der Satzung wird das Wort ,,arberaktivCard" durch die Worte
,,aktivCARD Bayerischer Wald" ersetzt.


s2
lnkrafüreten


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


11.201


Wittmann
erster Bürgermeister


Vi


þ'z. O28O, Dok-Nr. 036477








SaEung zur Anderung der FreibadgebührensaEung


vom 10.01.2017


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) folgende Satzung:


sr
Anderung der Freibadgebührensatzung


Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der
Stadt Viechtach (Freibadgebührensatzung) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch
Satzung vom 03.11.2015 wird wie folgt geändert:


1. Der Einleitungssatz der Satzung erhält folgende Fassung:
,,Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Nt. 2 und 8 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung:"


2. ln $ 2 Abs. 3 wird folgende Nr. 5 angefügt:
,,Personen mit Gästekarte der Stadt Viechtach (freier Eintritt einmalig pro Person)"


s2
Inkrafüreten


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


ann
erster Bürgermeister


1


þ'z. O28O, Dok-Nr. 047786







Stadt Viechtach
Az.0280
Dok-Nr.047788


Bekanntmachungsvermerk


Die vom Stadtrat der Stadt Viechtach in seiner Sitzung am 09.01 .2017 beschlossene
Satzung zur Anderung der Freibadgebührensatzung wurde am 10.01 .2017 im
Rathaus Viechtach, Zimmer 103 (OG) zur öffentlichen Einsichtnahme niedergelegt.


Hierauf wurde durch amtliche Bekanntmachung im Viechtacher Bayerwald-Boten am
1 1 .01 .2017 hingewiesen.


01.2017


nn
erster Bürgermeister








Satzung zur Änderung der FreibadgebührensaEung


Vom 05.11.2019


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) folgende Satzung:


sr
Änderung der FreibadgebührensaEung


Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der
Stadt Viechtach (Freibadgebührensatzung) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch
Satzung vom 10.01.2017 wird wie folgt geändert:


1. Die Kurzbezeichnung der Satzung wird von ,,Freibadgebührensatzung" in ,,Frei-
badgebührensatzung - FBGS" geändert.


2. In $ 1 Abs. 1 wird nach dem Wort,,Gebühren" der Klammerzusatz,,(jeweils inkl
d e r gesetzl iche n Meh rwertsteuer)" ei n gefügt.


3. $ 2 erhält folgende Fassung


,,S 2
Gebührenhöhe


(1) Die Eintrittsgebühren betragen:


Alternative
Eintritt einschließlich
Umkleidekabine und
Kleideraufbewahrunq für


Nr. l.l Nr.l.2 Nr.2. Nr.3.l Nr.3.2


Einzelkarten
(Tageskarten):


Feierabend-
kaÉen


(Tageskarten
ab l7:00


Uhr):


Zwölferkarten
(Dutzendkarten) Saisonkarten:


Saisonkarten
(im Vorver-


kauf):


a) En¡rachsene 4,50 € 3,00 € 45,00 € 80,00 € 60,00 €
b) Jugendliche von 15 bis


17 Jahren, Schwerbehin-
derte (ab GdB 50), lnha-
ber der Bayerischen
Ehrenamtskarte, Emp-
fänger von Arbeitslosen-
geld ll und Sozialhilfe
(Hilfe zum Lebensunter-
halt und bei Grundsiche-
rung im Alter und bei
Erwerbsminderung),
Personen, die an einem
freiwilligen sozialen ba¡¡.
ökologischen Jahr oder
am Bundesfreiwilligen-
dienst teilnehmen, Stu-
denten, Personen mit
Bavêrwald-Card


3,50 € 2,00 € 30,00 € 45,00 € 40,00 €


c) Kinder von 6 bis 14 Jah-
ren


2,00 € 1,00 € 18,00 € 34,00 € 28,00 €
d) Familien (zwei Erwach-


sene, mindestens ein
Kind bis 14 Jahren)


nicht möglich nicht möglich nicht möglich 130,00 € 110,00 €


þe.. 0280, Dok-Nr. 0477 86







(2) Die qenstigen Geþühren þet¡agen


Miete einer Umkleidekabine für eine Badesaison (nur bei der Einlö-
sung einer Eintrittskarte nach $ 2 Abs. 1) 30,00 €


Mindestgebühr für die Verunreinigung des Badewassers 50,00 €


Benutzung des Bades ohne gültige Eintrittskarte 50,00 €


Ausstellung einer Ersatz-Saisonkarte 5,00 €


Bei Überlassung des gesamten oder von Teilen des Freibades fur besondere
Veranstaltungen erfolgt die Festsetzung der Überlassungsgebühr nach geson-
derter Vereinbarung.


(3) Freien Eintritt haben


1. Mitglieder der Wassenruacht, díe zum Sanitäts- und Rettungsdienst einge-
teilt sind. Frei ist auch die gesamte Wassenruacht an zweiWochentagen ab
18:00 Uhr.


2. Kinder bis 5 Jahre in Begleitung einer geeigneten Begleitperson (die Be-
gleitperson zahlt die entsprechende Gebühr nach $ 1 Abs. 1 Nr. 1.1 bis
3.2).


3. Personen mit BayerwaldCard-Plus (freier Eintritt einmal täglich)


4. Personen mit aktivCARD Bayerischer Wald (freier Eintritt einmal täglich)


5. Personen mit Gästekarte der Stadt Viechtach (freier Eintritt einmalig pro Per-
son)


(4) Ermäßigung auf die Eintrittsgebühr und freier Eintritt wird nur aufgrund vorgeleg-
ter Ausweise gewährt.


(5) Die Feierabendkarten nach $ 2 Abs. 1 Nr. 1.2 werden täglich ab 17:00 Uhr aus-
gegeben.


(6) Die Ausstellung einer Saisonkarte im Vorverkauf nach $ 2 Abs. 1 Nr. 3.2 ist nur in
der Zeit vom 01.11. bis zum Beginn der Freibadsaison möglich. Die Saisonkarte
im Vorverkauf ist schriftlich oder über die lnternetseite www.viechtach.de bei der
Stadt Viechtach zu beantragen."


4. ln $ 3 Abs. 1 wird nach der Zahl 1 die Worte ,,Nr. 1.1 bis 3.1" eingefügt.


5. ln $ 3 Abs. 2 wird vor der Zahl2 die Worte ,,1 Abs. 1 Nr. 3.2 und $" eingefügt.


Az. 0280, Dok-Nr. 047786







s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


, 05. 0r9


Wittmann
erster Bürgermeister


Ç7*l U


E
,


Az. 0280, Dok-Nr. 047786








Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung


Vom 09.06.2020


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und I des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) folgende Satzung:


s1
Änderung der Freibadgebührensatzung


Die Satzung über die Erhebung von Gebuhren für die Benutzung des Freibads der
Stadt Viechtach (Freibadgebührensatzung - FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert
durch Satzung vom 05.1 1.2019 wird wie folgt geändert:


1. In $ 2 Abs. 1 Alternative b) wird nach dem Wort ,,Ehrenamtskarte" ein Komma
und folgender Text eingefügt:


,,lnhaber der Jugendleiter-Card (Juleica)"


2. $ 3 erhält folgende Fassung


,rs 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld


(1) Bei den Benutzungsgebühren nach $ 2 Abs. 1 Nr. 1.1 bis 3.1 entsteht die
Gebührenschuld mit dem Durchschreiten der Eingangssperre.


(2) Bei den Benutzungsgebühren nach $ 1 Abs. 1 Nr. 3.2 entsteht die Gebüh-
renschuld mit dem Erwerb.


(3) Bei den sonstigen Gebühren nach $ 2 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld
mit der Bekanntgabe des Gebiihrenbescheides.


(4) Sämtliche Gebühren sind mit ihrem Entstehen zur Zahlung fällig."


s2
lnkrafüreten


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Viechtach, 09.06.2020
STADT VI H


Franz Wittmann
erster Bürgermeister


P.¿. 0280, Dok-Nr. 073491








satzung zur Anderung 


;::äTsebührensatzu 


ns


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund NL. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)


und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung:


sl
Anderung der Freibadgebührensatzung


Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der Stadt


Viechtach (Freibadgebührensatzung - FBGS) vom 03.03.2015, zuletA geändert durch Sat-


zung vom 09.06.2020 (VlTABl. Nr.212020), wird wie folgt geändert:


1. $ 2 Abs. 1 Buchst. b) wird wie folgt geändert:


Die Wörter,,Arbeitslosengeld ll" wird durch das Wort,,Bürgergeld" ersetzt.


2. ln g 2 Abs. 3 Nr. 5 werden die Klammern und die Wörter,,freier Eintritt einmalig pro Per-


son" ersatzlos gestrichen.


3. $ 2 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung:


,,Die Ausstellung einer Saisonkarte im Vorverkauf nach $ 2 Abs. 1 Nr. 3.2 ist nur in der
Zeit vom 01.12. bis 30.04. möglich."


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Viechtach, 10.10.
STADT VIECHT H


nz
erster Bürgermeister


[.r
I"'t
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Satzung zur Anderung der Freibadgebührensatzung


Vom 02.12.2025


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)


und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung:


$1
Anderung der Freibadgebührensatzung


Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der Stadt


Viechtach (FreibadgebUhrensatzung - FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Sat-


zung vom 10.10.2023 (VlTAbl. Nr.1212023), wird wie folgt geändert:


$ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:


s2
lnkrafüreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Viechtach, 02j22025
STA VI


Franz \Mttmann
erster Bürgermeister


H.,l


+


,-Alternative


Eintritt einschließlich Um-
kleidekabine und Kleider-
aufbewahruno für


Nr. 1.1 Nr.'1.2 Nr. 2. Nr. 3.1 Nr. 3.2


Einzelkarten
(Tageskarten):


Feierabend-
karten


(Tageskarten
ab 17:00 Uhr):


Zwölfer-
karten


(Dutsendkarten):


Saison-
karten:


Saisonkarten
(im Vorver-


kau0:


a) Erwachsene 5.00 € 3,00 € 50,00 € € 100,00 €


b) Jugendliche von 15 bis 17


Jahren, Schwerbehinderte
(ab GdB 50), lnhaber der
Bayerischen Ehrenamtskar-
te,, lnhaber der Jugendlei-
ter-Card (Juleica), EmPfän-
ger von Bürgergeld und
Sozialhilfe (Hilfe zum Le-
bensunterhalt und bei
Grundsicherung im Alter
und bei Erweösminde-
rung), Personen, die an
einem freiwilligen sozialen
bzw. ökologischen Jahr
oder am Bundesfreiwilli-
gendienst teilnehmen,
Studenten, Personen mit
Baverwald-Card


4,00 € 2,00 € 40,00 € 50,00 € 45,00 €


c) bis 14 2,00 € 1,00 € 20,00 € 35.00 € 30,00 €


d) Familien (zwei Erwachse-
ne, mindestens ein Kind bis
14 Jahren)


nicht möglich nicht möglich nicht möglich 175,00 € 155,00 €'
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Vorgang-Nummer: 004633 


Dokumenten-Nummer: 124745
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Hauptamt 
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Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes Mittelschule 
Viechtach (Verbandssatzung Mittelschule - VS MS) - Bekanntmachungshinweis 


Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 


Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist die 
Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittel-
schule Viechtach in ihrer Sitzung am 13.06.2023 die nachfolgende Verbandssatzung be-
schlossen hat. 


Die Verbandssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 21.06.2023 (Az. 
20-2050) rechtsaufsichtlich genehmigt.


Die Verbandssatzung wurde am 19.09.2023 ausgefertigt und am 25.09.2023 zusammen mit 
der rechtsaufsichtlichen Genehmigung im Amtsblatt Nr. 21 für den Landkreis Regen bekannt-
gemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 25.09.2023 in Kraft. 


Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung 
des Schulverbandes Mittelschule Viechtach 


(Verbandssatzung Mittelschule - VS MS) - Bekanntmachungshinweis 


Vom 19.09.2023 


Der Schulverband Mittelschule Viechtach erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Baye-
rischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 
1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 1 und 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 33a, 
Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) 
folgende mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 21.06.2023, Az. 20-2050 rechtsauf-
sichtlich genehmigte Satzung: 


Inhaltsverzeichnis 


§ 1 Name, Sitz und Mitgliedsgemeinden des Schulverbands ............................................. 2 
§ 2 Aufgabe des Schulverbands ......................................................................................... 2 
§ 3 Geschäftsführung und Kassengeschäfte des Schulverbands ....................................... 2 
§ 4 Verbandsversammlung ................................................................................................ 2 
§ 5 Verbandsvorsitzender und stellvertretender Verbandsvorsitzender .............................. 2 
§ 6 ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung ....................................................................... 3 
§ 7 Finanzierung des Schulverbandes (Schulverbandsumlage) ......................................... 3 
§ 8 überörtliche und örtliche Rechnungsprüfung ................................................................ 3 
§ 9 Ausscheiden von Mitgliedern ........................................................................................ 3 
§ 10  Inkrafttreten, Außerkrafttreten ...................................................................................... 3 


1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der Stadt 
Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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§ 1 
Name, Sitz und Mitgliedsgemeinden des Schulverbands 


 
(1) Der Schulverband führt den Namen „Schulverband Mittelschule Viechtach“. 
 
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Viechtach. 
 
(3) Der Schulverband besteht aus den folgenden Mitgliedsgemeinden: 
 


1. Stadt Viechtach 
 


2. Gemeinde Kollnburg 
 


3. Gemeinde Prackenbach 
 
 


§ 2 
Aufgabe des Schulverbands 


 
Der Schulverband ist Träger des Schulaufwands der Mittelschule Viechtach. 
 
 


§ 3 
Geschäftsführung und Kassengeschäfte des Schulverbands 


 
(1) 1Als Geschäftsstelle des Schulverbandes wird die Stadt Viechtach bestimmt. 2Die Kas-


sengeschäfte des Schulverbandes werden am Ort der Geschäftsstelle des Schulverban-
des geführt. 


 
(2) Für die Aufwendungen zur Führung der Geschäftsstelle und der Kassengeschäfte erhält 


die Stadt Viechtach eine Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten auf Grundlage 
einer separat abzuschließenden Zweckvereinbarung. 


 
 


§ 4 
Verbandsversammlung 


 
(1) 1Die Verbandsversammlung besteht gemäß Art. 9 BaySchFG aus den ersten Bürgermeis-


tern der am Schulverband beteiligten Gemeinden. 2Daneben entsenden Mitgliedsgemein-
den, aus denen am 1. Oktober jeden Jahres 51 bis 100 Schülerinnen und Schüler die 
Mittelschule Viechtach besuchen (Verbandsschüler), einen und für jedes weitere ange-
fangene Hundert Verbandsschüler nochmals einen weiteren Verbandsrat in die Verbands-
versammlung. 3Stellt eine Mitgliedsgemeinde wegen Rückgangs ihrer Verbandsschüler 
zum Stichtag zu viele Verbandsräte, sind sie durch den Gemeinderat vor der nächsten 
Verbandsversammlung abzuberufen. 


 
(2) 1Die Verbandsräte können gemäß Art. 33a KommZG an den Sitzungen der Verbandsver-


sammlung mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen. 2Das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung. 


 
 


§ 5 
Verbandsvorsitzender und stellvertretender Verbandsvorsitzender 


 
(1) Verbandsvorsitzender ist der jeweilige erste Bürgermeister der Stadt Viechtach. 
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(2) Stellvertretender Verbandsvorsitzender ist im kalendermäßigen Wechsel ein jeweilig ers-
ter Bürgermeister der weiteren Mitgliedsgemeinden (in geraden Kalenderjahren der erste 
Bürgermeister der Gemeinde Prackenbach; in ungeraden Kalenderjahren der erste Bür-
germeister der Gemeinde Kollnburg). 


 
 


§ 6 
ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 


 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Verbandsver-


sammlung (Verbandsräte) sind ehrenamtlich tätig. 2Die Tätigkeit der Verbandsräte er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Versammlung 
und ihrer Ausschüsse. 3Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- 
und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen 
werden. 


 
(2) Die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Personen richtet sich nach der Satzung über 


die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssatzung-Mittelschule). 
 
 


§ 7 
Finanzierung des Schulverbandes (Schulverbandsumlage) 


 
(1) Die Schulverbandsumlage wird nach der Zahl der Verbandsschüler bemessen. 
 
(2) Die Schulverbandsumlage wird in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils zum 25. Januar, 


25. April, 25. Juli und 25. Oktober fällig. 
 
(3) Ist eine Haushaltssatzung des Schulverbandes noch nicht erlassen, so sind jeweils Vo-


rauszahlungen nach der Umlageschuld des Vorjahres zu leisten. 
 
 


§ 8 
überörtliche und örtliche Rechnungsprüfung 


 
(1) Zur Durchführung der örtlichen Prüfung bildet die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte 


einen Rechnungsprüfungsausschuss mit drei Mitgliedern und bestimmt ein Ausschuss-
mitglied zum Vorsitzenden. 


 
(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung obliegt dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-


band (BKPV). 
 
 


§ 9 
Ausscheiden von Mitgliedern 


 
Scheidet in Folge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schul-
verband aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und 
dem ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 
 
 


§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


 
(1) Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverban-
des Mittelschule Viechtach (Schulverbandssatzung-Mittelschule – SVS MS VIT) vom 
27.10.2020 außer Kraft. 


 
 
Viechtach, 19.09.2023 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 
 
 
 
Herbert Preuß 
stellvertretender Verbandsvorsitzender 
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Satzung über die Benutzung der Jugendeinrichtung „Jugendkultur-WERKSTØD“ 
(Jugendkultur-WERKSTØD-Satzung - JWS) 


 
Vom 10.10.2023 


 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Öffentliche Einrichtung 


 
(1) 1Die Jugendeinrichtung in der Bahnhofstraße 26 ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt 


Viechtach im Sinne des Art. 21 GO. 2Sie trägt den Namen „Jugendkultur-WERKSTØD“ 
und besteht aus dem Jugendcafé, einer Eventhalle, einer Boulderhalle und einem Außen-
bereich.  


 
(2) Die Jugendkultur-WERKSTØD wird dem Verein für offene Jugendarbeit Viechtach e.V. 


(Förderverein) zur Verfügung gestellt, welcher diese im Rahmen des Art. 21 Abs. 1 Satz 
1 GO nach Maßgabe dieser Satzung und eines separat zu schließenden Vertrags zur 
Übernahme der Betriebsträgerschaft der Jugendkultur-WERKSTØD betreibt. 


 
(3) 1Der Förderverein für offene Jugendarbeit Viechtach e.V. ist ein gemeinnütziger Verein 


und ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. 2Dieser erfüllt die satzungsgemäße 
Zweckbestimmung.  


 
 


§ 2 
Zweck der Jugendeinrichtung 


 
(1) Die Jugendkultur-WERKSTØD ist eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit nach § 11 


des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII) in Verbindung mit Art. 30 des Gesetzes 
zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) und Art. 57 Abs. 1 GO. 


 
(2) 1Diese Jugendeinrichtung stellt einen Teilbereich der städtischen Jugendpflege dar und 


hält jungen Menschen ein Angebot zur Förderung ihrer Entwicklung vor. 2Das Angebot 
knüpft an den Interessen junger Menschen an und wird von ihnen mitbestimmt und mit-
gestaltet. 3Es befähigt junge Menschen zur Selbstbestimmung, führt zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung hin und regt zu sozialem Engagement an. 


 
(3) 1Zielgruppe der Jugendeinrichtung sind in erster Linie Jugendliche ab 14 Jahren bis hin 


zu jungen Menschen bis 27 Jahre, die ihren Sozialraum in Viechtach haben. 2Darüber 
hinaus können Angebote auch jüngere oder ältere Personen in angemessenen Umfang 
einbeziehen. 


 
(4) Die Stadt Viechtach kann die Räumlichkeiten auch für eigene Zwecke der Jugendarbeit 


nutzen. 
 
(5) Eine temporäre zweckfremde Nutzung der Räumlichkeiten (z. B. als Wahllokal) kann von 


beiden Seiten nur temporär erfolgen und muss abgesprochen werden. 
 
(6) Die Nutzung für parteipolitische Zwecke ist ausgeschlossen. 
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§ 3 
Verhalten und Regeln 


 
(1) 1Alle Nutzerinnen und Nutzer haben sich so zu verhalten, dass keine andere Person ge-


fährdet, geschädigt, oder diskriminiert wird. 2Diskriminierungen sind solche im Sinne des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in seiner jeweils gültigen Fassung. 


 
(2) 1Die Jugendkultur-WERKSTØD und seine Ausstattung sind pfleglich zu behandeln. 2Die 


Nutzerinnen und Nutzer haften für alle Schäden, die sie bei der Benutzung verursachen 
oder Dritten zufügen nach den gesetzlichen Bestimmungen. 


 
(3) Der Ausschank von branntweinhaltigen Produkten ist in der Jugendkultur-WERKSTØD 


untersagt. 
 
(4) Das Mitbringen von Alkohol, Drogen und Waffen in die Jugendeinrichtung ist verboten.  
 
(5) Das Rauchen ist in der Jugendeinrichtung verboten. 
 
(6) Jede parteipolitische Betätigung ist in der Jugendeinrichtung untersagt. 
 
(7) 1Jede Verbreitung extremistischen, pornografischen, gegen die guten Sitten verstoßen-


den, Gewalt verherrlichenden, diskriminierenden oder jugendgefährdenden Gedanken-
guts oder Materials ist verboten. 2Dies gilt insbesondere für Gedankengut oder Material 
von extremistischen oder extremistisch beeinflussten oder verfassungsfeindliche Zielset-
zungen verfolgenden Organisationen. 


 
(8) 1Die Beschäftigten der Stadt und die Mitglieder des Fördervereins haben das Hausrecht 


inne und sind berechtigt, entsprechende Anordnungen zu erteilen. 2Den Anordnungen ist 
Folge zu leisten. 


 
 


§ 4 
Haftung der Stadt Viechtach 


 
(1) Die Stadt haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Jugendkultur-


WERKSTØD entstehen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(2) 1Unbeschadet Absatz 1 haftet die Stadt für Schäden, die sich aus der Benutzung der Ju-


gendkultur-WERKSTØD ergeben, nur für vorsätzliches und fahrlässiges Verhalten ihrer 
Beauftragten. 2Insbesondere wird für Schäden, die durch das Verhalten von Dritten (z.B. 
anderen Nutzerinnen und Nutzer) verursacht werden, keine Haftung übernommen. 


 
 


§ 5 
Ausschluss 


 
(1) Unbeschadet der Ausübung des Hausrechts können Personen von dem Betreten der Ju-


gendkultur-WERKSTØD vorübergehend oder dauerhaft ausgeschlossen werden. 
 
(2) Ausgeschlossen werden können Personen, 
 


a) die dieser Satzung oder einer aufgrund dieser Satzung ergangenen Anordnung gröb-
lich oder wiederholt zuwidergehandelt haben, 
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b) die sich Tätlichkeiten, Bedrohungen oder Beleidigungen gegenüber den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern des Fördervereins oder Nutzerinnen und Nutzern 
schuldig gemacht haben, 


 
c) die sich im Bereich des Jugendkultur-WERKSTØD einer strafbaren Handlung oder 


einer Ordnungswidrigkeit schuldig machen bzw. eine Gefahr für die Besucherinnen 
und Besucher der Jugendendeinrichtungen darstellen. 


 
 


§ 6 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.11.2023 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen 
(Grünanlagensatzung – GrünAnlS) 


Vom 10.10.2023 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung (GO) folgende Satzung: 
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Anlage 1  Grünanlagenverzeichnis ...................................................................................... 8 
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§ 1
Gegenstand der Satzung 


(1) Die im Stadtgebiet Viechtach vorhandenen öffentlichen Grünanlagen sind öffentliche
Einrichtungen der Stadt Viechtach.


(2) Grünanlagen im Sinne dieser Satzung sind die im Eigentum oder Besitz der Stadt be-
findlichen, gärtnerisch gestalteten oder von ihr unterhaltenen Park- und Grünflächen. Sie
werden von der Stadt der Allgemeinheit zugänglich gemacht, soweit durch diese Satzung
nichts Abweichendes geregelt ist.


(3) Grünanlagen dienen der Erholung, Entspannung und der Freizeitgestaltung einschließ-
lich spielerischer und sportlicher Aktivitäten. Sie besitzen eine ökologische, klimatische
und soziale Funktion.







Gz. 2.0/0280/124954 Seite 2 von 9 


(4) Der Geltungsbereich der Grünanlagensatzung umfasst alle von der Stadt unterhaltenen 
Erholungsgrünanlagen, die Sportanlage auf der Regeninsel, die Spielanlagen (Kinder-
spielplätze, Bolzplätze, Bewegungsparcours (Fitalpark), Minigolfanlage, Bocciabahn, 
Kunsteisbahn, Dirt-Anlage inkl. Pumptrack, Skate-Anlage) sowie den öffentlich zugäng-
lichen Boots-Einstieg am Schwarzen Regen. Sie sind im Grünanlagenverzeichnis aufge-
führt und ihr Umgriff ist im Grünanlagenplan der Stadt dargestellt. Das Grünanlagenver-
zeichnis (Anlage 1) und der Grünanlagenplan (Anlage 2) sind Bestandteil dieser Sat-
zung. 


 
 


§ 2 
Bestandteile und Einrichtungen der Grünanlagen 


 
(1) Bestandteile der Grünanlagen im Sinne des § 1 sind auch alle zu den Grünanlagen ge-


hörenden Wege und Plätze, Parkplätze und alle natürlichen und künstlich geschaffenen 
Wasseranlagen. 


 
(2) Einrichtungen der Grünanlagen sind 
 


a) alle Gegenstände, die der Verschönerung und dem Schutz dienen (z. B. Denkmäler, 
Kunstwerke, Kübel, Brunnen, Beleuchtungsanlagen, Zäune und dergleichen) 


 
b) alle Gegenstände, die den Benutzern zum Gebrauch dienen (z. B. Spielgeräte, Sitz-


möbel, Papierkörbe und dgl.) 
 


c) bauliche Einrichtungen (z. B. Futter- und Trinkstellen) 
 
 


§ 3 
Recht auf Benutzung 


 
(1) Jeder hat das Recht, die Grünanlagen unentgeltlich nach Maßgabe dieser Satzung zu 


benutzen. 
 
(2) Von der Unentgeltlichkeit ausgenommen sind die Benutzung der Minigolfanlage und der 


Kunsteisbahn; hier werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe einer Gebührensat-
zung erhoben. Bei Sportveranstaltungen in der Sportanlage auf der Regeninsel kann 
vom jeweiligen Veranstalter ein Entgelt erhoben werden. 


 
 


§ 4 
Allgemeine Verhaltensregeln 


 
(1) Die Benutzer haben sich in den Grünanlagen so zu verhalten, dass kein anderer gefähr-


det, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder beläs-
tigt wird. 


 
(2) Die Benutzer haben sich in den Grünanlagen so zu verhalten, dass diese und ihre Be-


standteile und Einrichtungen nicht beschädigt oder verunreinigt werden. 
 
(3) In den Grünanlagen ist den Benutzern insbesondere untersagt: 
 


a) Das Fahren, Parken, Abstellen und Waschen von Kraftfahrzeugen sowie das Reiten 
und Fahren mit Pferden, 


 
b) das Wegwerfen von Papier und anderen Abfällen, außer an den dafür vorgesehe-


nen Stellen, 
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c) das Besteigen von Bäumen, Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, 


 
d) das Betreten von Zieranlagen oder Biotopen, 


 
e) das Entfernen von Bänken und sonstigen Einrichtungen von ihrem Standort, 


 
f) das Pflücken von Blumen oder das Beschädigen und Entfernen von Pflanzen, Sträu-


chern und Bäumen, 
 


g) das Zelten, Aufstellen von Wohnwagen, das Nächtigen und das Lagern, 
 


h) das Betteln in jeglicher Form, 
 


i) der Aufenthalt zum Alkoholgenuss, ausgenommen in Flächen in den Grünanlagen, 
die durch eine gaststättenrechtliche Erlaubnis oder Gestattung konzessioniert sind. 


 
j) das Entzünden von offenem Feuer außerhalb dafür vorgesehener Einrichtungen, 


 
k) Hunde frei laufen zu lassen, 


 
l) das Verrichten der Notdurft außerhalb der Toilettenanlagen, 


 
m) das Radfahren außerhalb befestigter, hierfür besonders gekennzeichneter Wege o-


der auf Treppen und 
 


n) Grünanlagen durch Hunde verunreinigen zu lassen. 
 
 


§ 5 
Besondere Regeln für die Benutzung der Sportanlage auf der Regeninsel 


 
(1) Die Stadt stellt die Sportanlage auf der Regeninsel dem 1. F.C. 1919 Viechtach e.V. und 


dem Turnverein 1887 e.V. als Sportanlage (Fußball und Faustball) zur Verfügung. 
 
(2) Das Verbot des Alkoholgenusses nach § 2 Abs. 3 Buchst. i) gilt nicht bei Sportveranstal-


tungen, sonstigen Veranstaltungen oder Zusammenkünften des 1. F.C. 1919 Viechtach 
e.V. oder des Turnvereins 1887 e.V. 


 
(3) Vereinsverantwortliche nach Abs. 1 dürfen Wege, die als solche erkennbar sind, bis zum 


Funktionsgebäude befahren; das Verbot nach § 4 Abs. 3 Buchst. a) gilt insoweit nicht. 
 
 


§ 6 
Besondere Regeln für die Benutzung der Kinderspielplätze und der Bolzplätze 


 
(1) Die Benutzung der Kinderspielplätze hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu 


erfolgen. Die im Einzelfall durch Beschilderung angezeigten Hinweise und Gebote sind 
einzuhalten. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr müssen in Begleitung eines Er-
ziehungsberechtigten oder dessen Beauftragten sein. 


 
(2) Auf Kinderspielplätzen und Bolzplätzen ist es untersagt, Hunde mitzuführen oder frei 


laufen zu lassen. 
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§ 7 
Besondere Regeln für die Benutzung der Minigolfanlage 


 
(1) Die Stadt bestimmt die jährliche Betriebszeit und die tägliche Öffnungszeit. Bei Überfül-


lung, zu geringem Besuch sowie unvorhergesehen Ereignissen kann die Minigolfanlage 
für die Benutzung gesperrt oder vorzeitig geschlossen werden. 


 
(2) Die Minigolfanlage sowie das entliehene Minigolfzubehör sind pfleglich zu behandeln, 


jede Beschädigung und Verunreinigung ist zu vermeiden. Das entliehene Minigolfzube-
hör ist nach dem Spiel wieder vollständig abzugeben. Die Stadt ist berechtigt, für das 
ausgegebene Minigolfzubehör (Schläger, Ball, Schreibunterlage) ein angemessenes 
Pfand je Stück zu verlangen, welches bei Beschädigung als anteiliger Schadenersatz 
einbehalten werden darf. 


 
(3) Die Gebühren für die Benutzung der Minigolfanlage richtet sind nach der Gebührensat-


zung. 
 
 


§ 8 
Besondere Regeln für die Benutzung der Kunsteisbahn 


 
(1) Die Stadt bestimmt die jährliche Betriebszeit und die tägliche Öffnungszeit. Bei Überfül-


lung, zu geringem Besuch sowie unvorhergesehen Ereignissen kann die Kunsteisbahn 
für die Benutzung gesperrt oder vorzeitig geschlossen werden. 


 
(2) Die Kunsteisbahn darf nur mit freigegebenen, für diese Bahn geeigneten Schlittschuhen 


betreten werden. Sie ist ebenso wie entliehene Schlittschuhe pfleglich zu behandeln; 
jede Beschädigung und Verunreinigung ist zu vermeiden. Die entliehenen Schlittschuhe 
sind nach dem Gebrauch wieder vollständig abzugeben. Die Stadt ist berechtigt, für die 
ausgegebenen Schlittschuhe ein angemessenes Pfand zu verlangen, welches bei Be-
schädigung als anteiliger Schadenersatz einbehalten werden darf. 


 
(3) Die Gebühren für die Benutzung der Kunsteisbahn bzw. Verleihschlittschuhe richten sich 


nach der Gebührensatzung. 
 
 


§ 9 
Besondere Regeln für die Benutzung der Dirt-Anlage inkl. Pumptrack 


 
(1) Die Stadt bestimmt die jährliche Betriebszeit und die tägliche Öffnungszeit. Bei Überfül-


lung, zu geringem Besuch sowie unvorhergesehen Ereignissen kann die Dirt-Anlage 
inkl. Pumptrack für die Benutzung gesperrt oder vorzeitig geschlossen werden. 


 
(2) Die Benutzung der Dirt-Anlage inkl. Pumptrack hat im Rahmen der gesetzlichen Bestim-


mungen zu erfolgen. Neben den Bestimmungen des § 2 sind die im Einzelfall durch 
Beschilderung angezeigten Hinweise und Gebote sind einzuhalten. 


 
 


§ 10 
Besondere Regeln für die Benutzung der Skate-Anlage 


 
(1) Die Stadt bestimmt die jährliche Betriebszeit und die tägliche Öffnungszeit. Bei Überfül-


lung, zu geringem Besuch sowie unvorhergesehen Ereignissen kann die Skate-Anlage 
für die Benutzung gesperrt oder vorzeitig geschlossen werden. 
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(2) Die Benutzung der Skate-Anlage hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu 
erfolgen. Neben den Bestimmungen des § 2 sind die im Einzelfall durch Beschilderung 
angezeigten Hinweise und Gebote sind einzuhalten. 


 
 


§ 11 
Besondere Regeln für die Benutzung der Grillplätze 


 
(1) Für die Benutzung der Grillplätze gelten neben § 4 die folgenden Regelungen: 
 


a) Die Benutzung von Grillplätzen ist unbeschadet weiterer Regelungen außerhalb die-
ser Satzung bis maximal 24:00 Uhr beschränkt. 


 
b) Die Glut ist bei Verlassen des Grillplatzes abzulöschen. 


 
c) Die ständige Aufsicht der Feuerstelle ist bis zum Erlöschen der Glut zu gewährleis-


ten. 
 


d) Das Entzünden der Feuerstelle ist ab einem Waldbrandgefahrenindex (WBI) oder 
Graslandfeuerindex (GLFI) der Station Prackenbach-Neuhäusl Stufe 3 und höher 
verboten. Die Indexwerte sind auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes 
(www.dwd.de) abrufbar. 


 
(2) Das Verbot des Alkoholgenusses nach § 4 Abs. 3 Buchst. i) gilt nicht für die Grillplätze. 
 
 


§ 12 
Besondere Regeln für die Benutzung 


des öffentlich zugänglichen Boots-Einstiegs am Schwarzen Regen 
 
Für die Benutzung des Boots-Einstiegs gelten neben § 4 die folgenden Regelungen: 
 
a) Alkoholisierten Personen ist die Benutzung untersagt. 
 
b) Bei der Benutzung ist festes Schuhwerk erforderlich. 
 
c) Bei Starkem Regen und Nässe, Schnee und Frost ist die Benutzung untersagt. 
 
 


§ 13 
Ausnahmen 


 
(1) Auf Antrag kann in Einzelfällen Befreiung von Bestimmungen dieser Satzung erteilt wer-


den, soweit nicht öffentliche Interessen entgegenstehen, insbesondere eine Gefährdung 
des Zwecks der Grünanlagen oder schädliche Auswirkungen für die Grünanlagen zu be-
fürchten sind. Die Ausnahmebewilligung kann für bestimmte Zeit erteilt und wiederholt 
verlängert werden. 


 
(2) Die Ausnahmebewilligung kann widerruflich erteilt werden. Sie kann von Bedingungen, 


insbesondere der Leistung von Sicherheiten abhängig gemacht und mit Auflagen ver-
bunden werden, wenn dies für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zum 
Schutz der Grünanlagen erforderlich ist. Aus Gründen des öffentlichen Wohls können 
Auflagen auch nachträglich ausgesprochen werden. 
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§ 14 
Benutzungssperre, Einschränkung in den Wintermonaten 


 
(1) Grünanlagen, einzelne Teile oder Einrichtungen können während bestimmter Zeiträume 


für die allgemeine Benutzung gesperrt werden. In dieser Zeit ist die Benutzung nach 
Maßgabe der Sperre untersagt. 


 
(2) In den Wintermonaten geschieht die Benutzung von Verkehrsflächen in den Grünanla-


gen auf eigene Gefahr, soweit diese nicht geräumt und gestreut sind. 
 
 


§ 15 
Vollzugsanordnungen 


 
(1) Die Stadt, das von ihr bestellte Aufsichtspersonal und von ihr beauftragte Dritte sind 


berechtigt, im Einzelfall Anordnungen zum Vollzug dieser Satzung zu erlassen. 
 
(2) Den zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit in den Grünanlagen ergehenden 


Anordnungen der Stadt, des von ihr bestellten Aufsichtspersonals und der von ihr beauf-
tragten Dritten ist unverzüglich Folge zu leisten. 


 
 


§ 16 
Platzverweis 


 
(1) Vom Platz verwiesen werden können Personen, die in schwerwiegender Weise oder 


wiederholt trotz Mahnung 
 


a) Vorschriften dieser Satzung oder auf Grund dieser Satzung erlassener Anordnun-
gen zuwiderhandeln; 


 
b) in den Grünanlagen mit Strafe oder Geldbuße bedrohte Handlungen begehen oder 


in die Grünanlagen Gegenstände verbringen, die durch eine strafbare Handlung er-
langt worden sind oder zur Begehung strafbarer Handlungen verwendet werden sol-
len; 


 
c) gegen Anstand und Sitte verstoßen. 


 
(2) In diesen Fällen kann auch das Betreten der Grünanlagen für einen bestimmten Zeit-


raum untersagt werden. 
 
 


§ 17 
Beseitigungspflicht und Ersatzvorname 


 
(1) Wer in Grünanlagen, insbesondere durch Beschädigung oder Verunreinigung, einen 


ordnungswidrigen Zustand (§ 19) herbeiführt, hat diesen ohne Aufforderung unverzüg-
lich auf seine Kosten zu beseitigen. Dies gilt auch für die Beseitigung der Exkremente 
von mitgeführten Tieren. 


 
(2) Wird der ordnungswidrige Zustand nicht beseitigt, so kann die Stadt nach vorheriger 


Androhung und Fristsetzung diesen auf Kosten des Zuwiderhandelnden beseitigen. Von 
einer vorherigen Androhung und Fristsetzung kann abgesehen werden, wenn der Zuwi-
derhandelnde nicht erreichbar ist, wenn Gefahr im Verzug besteht oder wenn die sofor-
tige Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes im öffentlichen Interesse geboten ist. 
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§ 18 
Haftungsbeschränkung 


 
Die Benutzung der Grünanlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Stadt haftet im Rahmen der 
allgemeinen Vorschriften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Von dieser Haftungsbe-
schränkung ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. 
 
 


§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 


 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu zweitausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich 
 
a) Handlungen entgegen des § 4 Abs. 3 Buchst. a) bis n) vornimmt, 
 
b) dem § 6 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
c) dem § 7 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
d) dem § 8 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
e) dem § 9 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
f) dem § 10 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
g) dem § 11 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
 
h) dem § 12 zuwiderhandelt, 
 
i) dem § 14 Abs. 1 Satz 2 zuwiderhandelt, 
 
j) einer aufgrund § 15 erlassenen Anordnung zuwiderhandelt. 


 
k) einem ausgesprochenen Platzverweis nach § 16 zuwiderhandelt. 
 
 


§ 20 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen der Stadt 


Viechtach und der Sportanlage auf der Regeninsel (Grünanlagensatzung) vom 
15.09.2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 04.05.2016, außer Kraft. 


 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Anlage 1 
Grünanlagenverzeichnis 


Nr. Bezeichnung Lage 


1 Parkanlage an der Stadtpfarrkirche Stadtplatz 


2 Bahnhofspark mit Skate-Anlage Bahnhofstraße, Bahnhofsplatz 


3 Rastanlage Bahnhofshöhe Bahnhofsplatz 


4 Dr.-Schellerer-Park Nord Dr.-Schellerer-Straße 


5 Dr.-Schellerer-Park Süd (Kräutergarten, 
Bewegungsparcours (Fitalpark)) 


Dr.-Schellerer-Straße 


6 Rastanlage Hafnerhöhe Hafnerhöhe 


7 Parkanlage Kandlbach Kandlbach 


8 Parkanlage Bierfeldpark Bierfeldstraße 


9 Parkanlage an der Schmidstraße Schmidstraße 


10 Parkplatz am Schulzentrum Flurstraße 


11 Spielplatz Dr.-Schellerer-Park Dr.-Schellerer-Straße 


12 Spielplatz Kandlbach Kandlbach 


13 Dirt-Anlage inkl. Pumptrack Lindenweg, Schießstattweg 


14 Spielplatz Schwarzholz mit Bolzplatz Schwarzholzstraße 


15 Spielplatz Mitterweg Mitterweg 


16 Spielplatz Fidel-Schub-Straße Fidel-Schub-Straße 


17 Spielplatz Karl-Gareis-Straße Karl-Gareis-Straße 


18 Spielplatz Dr.-Zenglein-Straße Dr.-Zenglein-Straße, 
Tresdorfer Straße 


19 Spielplatz Stadeläcker Stadeläcker 


20 Spielplatz Pirka neu Eberbachweg, Stockwiesweg 


21 Spielplatz Pirka alt Stockwiesweg 


22 Spielplatz Wiesing mit Bolzplatz Wiesing 


23 Spielplatz Neunußberg Neunußberg 


24 Spielplatz Schönau Schönau 


25 Sportanlage auf der Regeninsel Regeninsel 


26 Boots-Einstieg am Schwarzen Regen Flurnummer 457 
Gemarkung Viechtach 


27 Grillplatz am Schwarzen Regen Flurnummer 404 
Gemarkung Viechtach 


28 Bolzplatz Am Ruck Am Ruck 


29 Bolzplatz Regeninsel Regeninsel 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Minigolfanlage und der Kunsteisbahn im Dr.-Schellerer-Park 


(Minigolfanlagengebührensatzung – MinigolfGebS) 


Vom 10.10.2023 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und 
Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 


§ 1
Gebührenerhebung und Gebührenpflicht 


(1) Für die Benutzung der Minigolfanlage und der Leihschlittschuhe der Kunsteisbahn erhebt
die Stadt Viechtach Gebühren (jeweils inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) nach Maß-
gabe dieser Satzung.


(2) Gebührenschuldner sind die Benutzer der Minigolfanlage bzw. der Leihschlittschuhe.


§ 2
Gebührenhöhe 


(1) Die Benutzungsgebühren betragen bei der Minigolfanlage:


a) Erwachsene 5,00 € 


b) Jugendliche von 15 bis 17 Jahren, Schwerbehinderte (ab GdB 50), 
Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte, Inhaber der Jugendleiter-
Card (Juleica), Empfänger von Bürgergeld und Sozialhilfe (Hilfe zum 
Lebensunterhalt und bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung), Personen, die an einem freiwilligen sozialen bzw. ökolo-
gischen Jahr oder am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen, Studen-
ten, Personen mit Bayerwald-Card 


4,50 € 


c) Kinder von 6 bis 14 Jahren 3,50 € 


d) Gruppen ab 15 Personen 3,50 € 
je Person 


(2) Freien Eintritt haben


1. Kinder bis 5 Jahre in Begleitung einer geeigneten Begleitperson (die Begleitperson
zahlt die entsprechende Gebühr nach § 1 Abs. 1).


2. Personen mit Gästekarte der Stadt Viechtach


(3) Ermäßigung auf die Benutzungsgebühr und freier Eintritt wird nur aufgrund vorgelegter
Ausweise gewährt.


(4) Die Benutzungsgebühren für die Leihschlittschuhe betragen 5,00 €.
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§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 


 
(1) Die Benutzungsgebühren entstehen mit der Inanspruchnahme (Benutzung) der Minigol-


fanlage bzw. der Leihschlittschuhe. 
 
(2) Die Benutzungsgebühren sind mit ihrem Entstehen zur Zahlung fällig. 
 
 


§ 4 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 


 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Mi-


nigolfanlage und der Kunsteisbahn im Dr.-Schellerer-Park (Minigolfanlagengebührensat-
zung – MinigolfGebS) vom 07.03.2023 (VITABl. Nr. 2/2023) außer Kraft. 


 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung 
 


Vom 10.10.2023 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Freibadgebührensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der Stadt 
Viechtach (Freibadgebührensatzung – FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 09.06.2020 (VITABl. Nr. 2/2020), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Abs. 1 Buchst. b) wird wie folgt geändert: 


 
 Die Wörter „Arbeitslosengeld II“ wird durch das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 
 
2. In § 2 Abs. 3 Nr. 5 werden die Klammern und die Wörter „freier Eintritt einmalig pro Per-


son“ ersatzlos gestrichen. 
 
3. § 2 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 


 
„Die Ausstellung einer Saisonkarte im Vorverkauf nach § 2 Abs. 1 Nr. 3.2 ist nur in der 
Zeit vom 01.12. bis 30.04. möglich.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Kostensatzung 
 


Vom 10.10.2023 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes (KG) und Art. 23 der 
Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Kostensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 
Wirkungskreis (Kostensatzung – KS) vom 12.03.2019, zuletzt geändert durch Satzung vom 
11.10.2022 (VITABl. Nr. 13/2022), wird wie folgt geändert: 
 
Die Anlage zu § 2 Satz 1 der Satzung (Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz)) wird 
wie folgt geändert: 
 
Die Tarif-Nummer 816 (Abschaltung des Funkmoduls eines elektronischen Wasserzählers 
auf Antrag nach Art. 24 Abs. 4 Satz 6 GO) wird ersatzlos gestrichen. 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung 
 


Vom 10.10.2023 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 
der Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Wasserabgabesatzung 


 
Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Viechtach (Wasser-
abgabesatzung – WAS) vom 15.11.2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.10.2022 
(VITABl, Nr. 13/2022), wird wie folgt geändert: 
 
§ 19a der Satzung (Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und Betriebs elektroni-
scher Wasserzähler) wird ersatzlos gestrichen. 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Stadt Viechtach 
Geschäftszeichen 
5.1/1500/163389 
 
 


 
Bekanntmachung 


 
 
Widerspruchsrecht gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG): 
 
Die Meldebehörde ist berechtigt, bestimmte Auskünfte an Dritte zu erteilen.  
Die Betroffenen können jedoch der Übermittlung ihrer Daten durch das 
Einwohnermeldeamt bei folgenden Auskünften widersprechen: 
 


 Auskunft an Parteien (§ 50 Abs. 1 BMG) 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache 
(Einfache Melderegisterauskunft). 
 


 Alters- und Ehejubilare (§ 50 Abs. 2 BMG) 
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk über Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum. 
 


 Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG) 
Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, über 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden.  
 
 
 
Eine Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine Auskunftssperre vorliegt oder 
die Betroffenen der Übermittlung ihrer Daten widersprochen haben. Wer von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird gebeten, dies dem Bürgeramt der Stadt 
Viechtach mitzuteilen. 
 
 
 
Viechtach, 28.11.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
Wittmann       
1. Bürgermeister      
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Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 


 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15.11.2016, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2024 (VITAbl. Nr. 7/2024), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9a erhält folgende Fassung: 


 
„§ 9a 


Grundgebühr 
 


(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder nach dem 
Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf 
einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die 
Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurchflusses oder des Nenndurchflusses 
der einzelnen Wasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, 
wird der Dauerdurchfluss oder der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um 
die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 


 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 


Dauerdurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 


bis 4 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 10 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 16 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 16 m³/h 321,00 €/Jahr. 


 
(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 


Nenndurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 


bis 2,5 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 6 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 10 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 10 m³/h 321,00 €/Jahr. 


 
(4) 1Die Grundgebühr für einen Bauwasserzähler oder ein Standrohr mit Zähler beträgt 


je angefangenen Monat 10,70 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 2Als 
Standrohr gilt jede Vorrichtung, die es erlaubt, aus einem Hydranten (Überflur- oder 
Unterflurhydranten) Wasser zu entnehmen. 3Für die Überlassung wird bei Abholung 
eine Kaution zur Zahlung fällig. 4Die Kaution beträgt 


 
a) bei einem Bauwasserzähler 150,00 € 
 
b) bei einem Standrohr mit Zähler 250,00 €. 


 
5Die Kaution wird nach mangelfreier und fristgerechter Rückgabe unverzinst 
zurückerstattet. 6Die Kaution unterliegt nicht der Umsatzsteuer.“ 
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2. § 10 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 10 


Verbrauchsgebühr 
 


(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr 
beträgt 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers. 


 
(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die 


Stadt zu schätzen, wenn 
 


1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, 


oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den 


wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 


so beträgt die Gebühr 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.“ 


 
3. § 14 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 14 


Umsatzsteuer 
 
1Zu den Beiträgen und Kostenerstattungsansprüchen wird die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe erhoben. 2In den Gebühren ist die Umsatzsteuer enthalten.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
(GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 


 
Die Satzung für die Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungssat-
zung-Grundschule - FBS-GS) vom 14.01.2020 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 


 
a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „Einrichtung“ die Angabe „im Sinne des Art. 21 GO“ 


eingefügt. 
 


b) In Abs. 2 wird nach dem Wort „Betreuungsangebot“ die Angabe „(Ferienangebot)“ ein-
gefügt. 


 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 


 
a) Der bisherige Wortlaut wird zu Abs. 1. 


 
b) Satz 1 des bisherigen Wortlauts erhält folgende Fassung: 


 
„1Die Ferienbetreuung ermöglicht die Betreuung von Schulkindern im Grundschulalter 
und Vorschulkindern in den Ferien. 2Die Ferienbetreuung ist ein freiwilliges Angebot 
der Stadt Viechtach zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ 
 


c) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 
 
„Die Ferienbetreuung dient zusammen mit der offenen Ganztagsbetreuung an der 
Grundschule Viechtach zur Erfüllung des mit dem Ganztagsförderungsgesetzes       
(GaFöG) ab dem 01.08.2026 stufenweisen eingeführten Rechtsanspruches auf Ganz-
tagsbetreuung gemäß § 24 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII).“ 


 
3. § 4 wird wie folgt geändert: 


 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 


 
„1Zur Ermittlung der Ferienwochen, in welchen die Personensorgeberechtigten eine 
Ferienbetreuung benötigen, wird jeweils im November oder Dezember eine verbindli-
che Bedarfsabfrage für das nächste Betreuungsjahr (Kalenderjahr)durchgeführt. 2So-
fern für die jeweiligen Ferienwochen des nächsten Betreuungsjahres für mindestens 
zehn Kinder bis spätestens 31.12. des vorhergehenden Betreuungsjahres ein Bedarf 
bei der Stadt Viechtach angemeldet wird, kommt das Betreuungsangebot zustande 
(Mindestteilnehmerzahl). 3Für Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII haben, gilt keine Mindestteilnehmerzahl.“ 
 


b) In Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 
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„3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII haben. Für die Geltendmachung des Rechtsan-
spruches gelten die gesetzlichen Bestimmungen.“ 
 


c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „erfolgt“ die Angabe „neben dem Rechtsanspruch 


auf Ganztagsbetreuung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII“ eingefügt. 
 
bb) In Satz 2 werden nach dem Buchst. c) folgende Buchst. angefügt: 


   
  „d) Kinder, bei denen ein Personensorgeberechtigter berufstätig ist, 
 


e) Kinder, die im Interesse einer Integration der Betreuung bedürfen.“ 
 


d) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Aufnahme erfolgt bis zum Ende des Kalenderjahres (Betreuungsjahres) und muss 
für jedes Betreuungsjahr erneut beantragt werden.“ 


 
4. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 5 


Öffnungszeiten, Schließzeiten, tägliche Betreuungszeit, 
Buchung, Betreuungsumfang 


 
(1) 1Die Öffnungszeiten werden von der Stadt Viechtach nach erfolgter Bedarfsabfrage 


gegen Ende des vorhergehenden Betreuungsjahres festgelegt. 2Betreuungsjahr ist 
das Kalenderjahr. 


 
(2) 1An gesetzlichen Feiertagen ist die Ferienbetreuung geschlossen. 2Die Schließzei-


ten von bis zu zwanzig Werktagen (Wochentage Montag bis Freitag) pro Betreu-
ungsjahr werden von der Stadt Viechtach im Rahmen der Bedarfsabfrage nach § 4 
festgelegt. 


 
(3) 1Die tägliche Betreuungszeit wird von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 


Uhr festgesetzt (Regelbetreuungszeit). 2Ab dem 01.08.2026 wird die tägliche Be-
treuungszeit für Kinder mit Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bei Bedarf auf 
bis max. 16:00 Uhr erweitert (erweiterte Betreuungszeit). 3Über Ausnahmen von 
den Sätzen 1 und 2 entscheidet die Stadt Viechtach. 


 
(4) Die Kinder müssen pünktlich zum Beginn der täglichen Betreuungszeit zum Betreu-


ungsort gebracht werden und pünktlich zum Ende der Betreuungszeit wieder ab-
geholt werden. 


 
(5) 1Getränke werden gebührenfrei zur Verfügung gestellt. 2Eine Mittagsverpflegung in 


der Regelbetreuungszeit erfolgt nicht. 3Im Rahmen der erweiterten Betreuungszeit 
wird ggf. mit einem externen Kooperationspartner eine kostenpflichtige Mittagsver-
pflegung angeboten. 


 
(6) 1Eine Buchung zur Ferienbetreuung ist nur wochenweise und nicht tageweise mög-


lich. 2Es können mehrere Wochen, oder auch nur eine Woche gebucht werden. 
3Der Buchungsumfang ist bei der Anmeldung verbindlich anzugeben. 


 
(7) Eine Änderung des Betreuungsumfangs während der Ferien bedarf der Zustim-


mung der Stadt Viechtach.“ 
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5. § 9 wird wie folgt geändert: 
 


a) Abs. 1 wird ersatzlos gestrichen. 
 
b) Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 1 und wird wie folgt geändert: 


 
Die Angabe „Mit Wirkung zu Beginn einer Ferienbetreuung unter Einhaltung einer ein-
wöchigen Frist kann ein Aufnahmebescheid außer in den Fällen der Art. 48 und 49 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) nur dann widerrufen 
bzw. zurückgenommen werden (Ausschluss), wenn“ wird durch die Angabe „Ein Kind 
kann vom weiteren Besuch der Ferienbetreuung ausgeschlossen werden wenn“ er-
setzt. 
 


c) Es wird folgender neuer Abs. 2 angefügt: 
 
„Die Entscheidung über den Ausschluss trifft die Stadt Viechtach nach Anhörung der 
Personensorgeberechtigten.“ 


 
 


§ 2 
weitere Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 


 
Die Satzung für die Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungssat-
zung-Grundschule - FBS-GS) vom 14.01.2020, die zuletzt durch § 1 geändert wurde, wird wie 
folgt geändert: 
 
In § 1 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„3Das Ferienangebot unterliegt der staatlichen Schulaufsicht nach Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG).“ 
 
 


§ 3 
Inkrafttreten 


 
(1) § 1 tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
(2) § 2 tritt am 01.10.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Ferienbetreuung an der 
Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule - FBGS-GS) vom 
03.03.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.04.2024 (VITAbl. Nr. 4/2024) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 1 wird das Wort „Gebühr“ durch das Wort „Betreuungsgebühr“ ersetzt. 
 
2. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 5 


Gebührenhöhe 
 
(1) Für den Besuch der Ferienbetreuung erhebt die Stadt Viechtach folgende Betreu-


ungsgebühren: 
 


a) für eine Fünf-Tage-Woche 
 
aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 65,00 € 


 
bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 13,00 € 
 


b) für eine Vier-Tage-Woche 
 


aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 52,00 € 
 


bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 10,00 € 


 
(2) Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbge-


schwister) die Ferienbetreuung werden die Betreuungsgebühren nach Abs. 1 für 
das zweite und jedes weitere Kind um 10,00 € gesenkt. 


 
(3) In der Gebühr ist eine etwaige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.“ 
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§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Freibadgebührensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der Stadt 
Viechtach (Freibadgebührensatzung – FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 10.10.2023 (VITAbl. Nr. 12/2023), wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Alternative 


Eintritt einschließlich Um-
kleidekabine und Kleider-
aufbewahrung für 


Nr. 1.1 Nr. 1.2 Nr. 2. Nr. 3.1 Nr. 3.2 


 


 Einzelkarten 
(Tageskarten): 


Feierabend-
karten 


(Tageskarten 
ab 17:00 Uhr): 


Zwölfer- 
karten 


(Dutzendkarten): 
Saison-
karten: 


Saisonkarten 
(im Vorver-


kauf): 
a) Erwachsene 5,00 € 3,00 € 50,00 € 120,00 € 100,00 € 
b) Jugendliche von 15 bis 17 


Jahren, Schwerbehinderte 
(ab GdB 50), Inhaber der 
Bayerischen Ehrenamtskar-
te,, Inhaber der Jugendlei-
ter-Card (Juleica), Empfän-
ger von Bürgergeld und 
Sozialhilfe (Hilfe zum Le-
bensunterhalt und bei 
Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminde-
rung), Personen, die an 
einem freiwilligen sozialen 
bzw. ökologischen Jahr 
oder am Bundesfreiwilli-
gendienst teilnehmen, 
Studenten, Personen mit 
Bayerwald-Card 


4,00 € 2,00 € 40,00 € 50,00 € 45,00 € 


c) Kinder von 6 bis 14 Jahren 2,00 € 1,00 € 20,00 € 35,00 € 30,00 € 
d) Familien (zwei Erwachse-


ne, mindestens ein Kind bis 
14 Jahren) 


nicht möglich nicht möglich nicht möglich 175,00 € 155,00 €“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund § 90 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch 
(SGB VIII) Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) analog und Art. 20 des 
Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungsabgabensatzung – KitaAS) vom 
06.05.2025 (VITAbl. Nr. 6/2025) wird wie folgt geändert: 
 
§ 7 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der bisherige Wortlaut wird zu Satz 1. 
 
2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 


 
„Muss ein Kind, dass zu Beginn des jeweiligen Betreuungsjahres das 3. Lebensjahr voll-
endet hat, entgegen dem Wunsch der Erziehungsberechtigten in einer altersgemischten 
Gruppe im Kindergarten Sonnen-Blume betreut werden und ist keine Aufnahme in einer 
anderen städtischen Kindergartengruppe möglich, so richtet sich das Betreuungsgeld 
nach § 6 Abs. 1 Buchst. b).“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Werbeanlagensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Werbeanlagensatzung 


 
Die Satzung über die Zulässigkeit von Werbeanlagen im Stadtgebiet (Werbeanlagensatzung 
– WS) vom 08.08.2023 (VITAbl. Nr. 8/2023) wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 3 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
„Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 sind Anlagen zulässig, deren Gesamtanzeigefläche 
insgesamt maximal einen Quadratmeter betragen und deren automatischer Bildwechsel nicht 
mehr als zwei Mal pro Minute stattfindet (Infomonitore). Der Betrieb ist nur im Zeitraum von 
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zulässig.“ 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Kommunales Förderprogramm zur Durchführung privater Baumaßnahmen 
im Rahmen der Städtebauförderung für die Erhaltung des eigenständigen 


Charakters des Ortskerns der Stadt Viechtach 
(Ortskernförderprogramm) 


Vom 02.12.2025


Die Stadt Viechtach erlässt das folgende kommunale Förderprogramm: 


1. Zielsetzung


Ziel des kommunalen Förderprogramms ist die Erhaltung des eigenständigen Charakters des 
Ortskerns in der Stadt Viechtach. Die Entwicklung soll durch geeignete Erhaltungs-, Sanie-
rungs- und Gestaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Ortsbildes und denkmalpfle-
gerischer Gesichtspunkte unterstützt werden. 


2. Gegenstand der Förderung


2.1 Förderfähig sind 


2.1.1 Fassadenprogramm: 


Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der vorhandenen Gebäude mit orts-
bildprägendem Charakter insbesondere Maßnahmen an Fassaden einschließ-
lich Fenstern und Türen, Hoftoren, Einfriedungen und Treppen. 


2.1.2 Geschäftsflächenprogramm: 


Baumaßnahmen zur Beseitigung und Vermeidung von Leerständen durch 
Etablierung von neuen Geschäfts-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen 
einschließlich dazugehöriger Neben- und Lagerräume. 


2.1.3 Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm: 


Maßnahmen zur Anlage bzw. Neugestaltung von Vor- und Hofräumen mit öf-
fentlicher Wirkung zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes wie z.B. durch 
Begrünung und Entsiegelung. 


2.2 Nicht gefördert werden 


2.2.1 Bauunterhalt 


2.2.2 reine Instandhaltungsmaßnahmen 


2.2.3 Neubaumaßnahmen 


2.2.4 Investitionen in mobile Anlagen und transportable Inneneinrichtung 


2.2.5 Werbeanlagen 
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2.3 Anforderungen an die Ausführung: 


Die geplanten Maßnahmen sollen sich besonders in folgenden Punkten den Zielen der 
städtebaulichen Erneuerung anpassen: 


2.3.1 Fassadengestaltung: 


Bei der Fassadengestaltung sind die historischen Gegebenheiten der Gebäude 
zu erhalten. Bei historischen Gebäuden empfiehlt es sich, eine Befunduntersu-
chung durchzuführen. Als Anstriche sind die ursprünglich vorhandenen oder 
ortsüblichen Farbtöne zu verwenden. Eine Koordinierung der Farbgestaltung 
benachbarter Gebäude ist anzustreben. 


2.3.2 Fenster: 


Ein ausgewogenes Verhältnis von Öffnungen zur Wandfläche ist zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Alte Fensterteilungen sind zu erhalten und zu ergän-
zen. Dem Erhalt der historischen Fenster ist gegenüber der Erneuerung der 
Vorrang zu geben. Fenster in Kunststoff oder Holz-Alu-Konstruktion sind nicht 
förderfähig. 


2.3.3 Hauseingänge, Türen und Tore: 


Die historischen Türen und Tore sind handwerksgerecht zu erhalten bzw. zu 
ergänzen und dort, wo sie fehlen, zu erneuern. Auf eine handwerklich qualitativ 
hochwertige Ausführung grundsätzlich in Holz ist zu achten. Kunststofftüren 
sind nicht förderfähig. 


2.3.4 Ladenbereiche in der Erdgeschosszone: 


Ladenbereiche müssen sich in die gesamte Fassade einfügen. Insbesondere 
sind die Wandöffnungen in Größe, Form und Anzahl auf die Achsen und Tei-
lungen sowie auf die Konstruktion und Proportion der gesamten Fassade abzu-
stimmen. Alle An- und Einbauten müssen sich in Material und Farbgebung an 
die gesamte Fassade anpassen. Barrierefreiheit ist anzustreben. 


2.3.5 Baumaßnahme im Inneren eines Gebäudes: 


Auf die Verwendung von nachhaltigen, möglichst regionalen Baustoffen soll ge-
achtet werden. Der Ausbau hat in durchschnittlichem, angemessenem Stan-
dard zu erfolgen. Barrierefreiheit ist anzustreben. 


2.3.6 Begrünung und Entsiegelung von Vorgärten und Hofräumen: 


Die Versiegelung soll so gering wie möglich gehalten werden und eine funkti-
onsgerechte Versickerung ermöglichen. Fassaden-, Vorgärten- und Hofbegrü-
nungen sollen mit ortstypischen, regionalen Pflanzen, wo sinnvoll auch in Form 
von Hausbäumen, Spalieren oder Lauben erfolgen. Barrierefreiheit ist anzustre-
ben. 


Im Einzelfall sind in Abstimmung mit dem Sanierungsarchitekten und dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege Abweichungen von den gestalterischen Anforderungen 
möglich. 
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3. Räumlicher Geltungsbereich


Der räumliche Geltungsbereich dieses Förderprogramms ist identisch mit dem in der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Viechtach – Stadtkern I“ (Sanierungs-
satzung – SanS) vom 07.12.2021 festgelegten Sanierungsgebiet. Der Geltungsbereich ist in 
Form eines Lageplans als Anlage dem Förderprogramm beigefügt. 


4. Zuwendungsempfänger


Zuwendungsempfänger sind grundsätzlich die Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtig-
ten. Mieter und Pächter können ausnahmsweise gefördert werden, wenn sie das Einverständ-
nis der Eigentümer mit den geplanten Maßnahmen nachweisen, die Investitionen dauerhaft 
mit dem Gebäude verbunden bleiben und für Nachfolgenutzungen im Wesentlichen geeignet 
sind. 


5. Grundsätze der Förderung


5.1 Das Fördervolumen des kommunalen Förderprogramms wird jährlich im Haushaltsplan 
der Stadt Viechtach festgelegt. Eine Förderung ist nur möglich, wenn entsprechende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und wenn sichergestellt ist, dass anteilige Städte-
bauförderungsmittel gewährt werden. 


5.2 Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht. 


5.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind: 


5.3.1 Kostenanteile, die durch andere öffentliche Haushalte (z. B. Denkmalschutz, 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)) gefördert werden können (es 
gilt das Subsidiaritätsprinzip der Förderung, d.h. nicht unwesentliche Förder-
möglichkeiten in anderen Programmen sind vorrangig in Anspruch zu nehmen 
und Fördermittel im Rahmen dieses Förderprogramms sind nur für Berei-
che/Bauteile möglich, die nicht anderweitig gefördert werden.) 


5.3.2 Kostenanteile, in deren Höhe der Maßnahmenträger steuerliche Vergünstigun-
gen in Anspruch nehmen kann (z. B. Umsatzsteuerbeträge, die nach § 15 des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) als Vorsteuer abziehbar sind) 


5.3.3 Kosten die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen verpflichtet ist 


5.3.4 Kosten die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen verpflichtet ist 


5.3.5 Maßnahmen, die vor Bewilligung der Fördermittel begonnen wurden bzw. für 
die keine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt wurde 


5.3.6 Maßnahmen, die von der Vereinbarung mit der Stadt Viechtach (bzw. bei vor-
zeitigem Maßnahmenbeginn von dem in Textform festgehaltenen Ergebnis der 
Beratung z. B. durch den Sanierungsarchitekten) abweichend ausgeführt wur-
den 


5.3.7 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers 
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5.4 Bindefristen 


5.4.1 Die Bindefrist für geförderte Maßnahmen beträgt bis zu 15 Jahre nach Auszah-
lung der Fördermittel und ist in der Vereinbarung festzulegen. 


5.4.2 Änderungen an geförderten Maßnahmen innerhalb dieses Zeitraums bedürfen 
der Zustimmung der Stadt Viechtach in Textform. Werden Änderungen ohne 
Einwilligung der Stadt Viechtach durchgeführt, sind die Fördermittel anteilig zu-
rückzuzahlen. 


6. Art und Höhe der Förderung


6.1 Die Fördermittel werden im Rahmen einer Projektförderung als zweckgebundene Zu-
schüsse gewährt. 


6.2 Je Einzelobjekt können bis zu 30 %, bei Hofbegrünungen und aufwändigen Neuordnun-
gen insbesondere gemeinschaftlich genutzter Freiflächen bis zu 50 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben gefördert werden, jedoch höchstens 50.000 €. In besonders begrün-
deten Ausnahmefällen kann diese Höchstfördersumme in angemessenem Umfang über-
schritten werden. Zu diesen Fällen zählen insbesondere eine überdurchschnittliche 
Größe sowie eine besondere stadtraumstrukturelle Bedeutung der geförderten Maß-
nahme. 


6.3 Die Förderung kann auf mehrere Bauabschnitte bis zur maximalen Höchstgrenze verteilt 
werden. 


6.4 Mehrmalige Förderungen für verschiedene Maßnahmen an einem Objekt sind möglich. 
Jedoch darf insgesamt für ein und dasselbe Objekt die Höchstfördersumme nicht über-
schritten werden. 


6.5 Maßnahmen mit Kosten unter 3.000 € werden nicht gefördert (Bagatellgrenze). 


6.6 Eine erneute Förderung einer bereits geförderten Maßnahme ist frühestens nach 10 Jah-
ren seit der letzten Förderung oder in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Ent-
scheidung hierüber trifft die Kommune in Abstimmung mit dem Sanierungsarchitekten. 


6.7 Eine Nachförderung ist nicht möglich. Mehrkosten oder ausgefallene Mittel anderer Zu-
schussgeber sind vom Maßnahmenträger zu tragen. 


7. Antragstellung und Bewilligung


7.1 Anträge auf Förderung sind nach vorheriger fachlicher Beratung durch die Stadt 
Viechtach in Textform bei dieser zu stellen. In dieser Beratung werden die näheren Ge-
staltungsziele erarbeitet sowie die wirtschaftlichen und bautechnischen Erfordernisse 
geklärt. Die Stadt Viechtach kann sich der Beratung eines Dritten bedienen (z. B. Archi-
tekt, IHK). Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen: 


7.1.1 allgemeine Beschreibung des Vorhabens 


7.1.2 erforderliche Planunterlagen 


7.1.3 Businessplan in angemessenen Umfang (nur bei Inanspruchnahme des Ge-
schäftsflächenprogramms) 







Gz. 2.0/614/163581 Seite 5 von 7


7.2 Bei der Vergabe von Aufträgen sind vom Zuwendungsempfänger die Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der jeweils gül-
tigen Fassung zu beachten. 


7.3 Der gegenwärtige Zustand des Bauobjekts ist durch Farbfotos zu dokumentieren. 


7.4 Die Stadt Viechtach überprüft anhand der vorgelegten Unterlagen und eingeholten Stel-
lungnahmen, ob die geplanten Maßnahmen den Zielen des Programms entsprechen, 
und ermittelt die förderfähigen Kosten. Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Stellung-
nahme anzufertigen. Die sanierungsrechtlichen, baurechtlichen und denkmalschutz-
rechtlichen Erfordernisse (z.B. Einholung einer Baugenehmigung oder denkmalschutz-
rechtlichen Erlaubnis) bleiben hiervon unberührt. 


7.5 Das nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Viechtach (Geschäftsord-
nung – GeschO) zuständige Stadtorgan legt die Höhe der Förderung fest. 


7.6  Vor Bewilligung von Fördermitteln schließen die Stadt Viechtach und der Zuwendungs-
empfänger eine Vereinbarung über die beiderseitigen Pflichten ab, in welcher der Zu-
wendungsempfänger u. a. den dauerhaften Erhalt der geförderten Maßnahmen zusagt 
(z. B. Modernisierungsvereinbarung). 


7.7 Die Stadt Viechtach erteilt dem Zuwendungsempfänger einen Bewilligungsbescheid. 


8. Maßnahmenbeginn (Baubeginn)


8.1 Mit den Baumaßnahmen darf grundsätzlich erst nach Bewilligung der Fördermittel be-
gonnen werden. Als Baubeginn der Maßnahme ist grundsätzlich der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 


8.2 In Ausnahmefällen kann auf Antrag durch die Stadt Viechtach ein vorzeitiger Baubeginn 
zugelassen werden. 


9. Abrechnung und Auszahlung


9.1 Spätestens sechs Monate nach Abschluss der Arbeiten hat der Zuwendungsempfänger 
der Stadt Viechtach eine Zusammenstellung der Kosten und die dazugehörigen Belege 
vorzulegen (Verwendungsnachweis). Mit dem Verwendungsnachweis ist für CO2-Ein-
sparungen das „Beiblatt kommunales Fassadenprogramm“ und für Maßnahmen zur 
Klimaanpassung das „Beiblatt Klimaanpassung“ einzureichen.1 Bei der energetischen 
Sanierung einzelner Bauteile kann die Ermittlung der CO2-Einsparung zur Entlastung 
des Zuwendungsempfängers einer von der Stadt Viechtach beauftragten Sanierungsbe-
ratung übertragen werden. 


9.2 Der Erfolg der Maßnahme ist in angemessenem Umfang zu dokumentieren (z.B. Vorher-
Nachher-Fotodokumentation). 


9.3 Die Stadt Viechtach prüft, ob die Maßnahme entsprechend der abgeschlossenen Ver-
einbarung durchgeführt wurde und stellt die förderfähigen Kosten fest und zahlt den Zu-
schuss vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel an den Zuwen-
dungsempfänger aus. 


1 Die Berichtspflichten ergeben sich aus dem Bayerischen Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und den Richtlinien zur Förderung 
städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien  StBauFR)



https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/beiblatt_kommunales_fassadenprogramm.pdf

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/beiblatt_klimaanpassung.pdf

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKlimaG/true

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2131_B_14785/true

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2131_B_14785/true
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9.4 Die Stadt Viechtach passt gegebenenfalls den Bewilligungsbescheid an reduzierte Kos-
ten an und zahlt den Zuschuss an den Zuwendungsempfänger aus. 


9.5 Eine Nachförderung ist bei erhöhten Kosten nicht möglich. 


10. Inkrafttreten; Außerkrafttreten


Dieses Förderprogramm tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig treten das Kommunale För-
derprogramm der Stadt Viechtach zur Durchführung privater Baumaßnahmen im Rahmen der 
Städtebauförderung (Fassadenprogramm) vom 05.04.2016 und das Kommunale Förderpro-
gramm der Stadt Viechtach zum Erhalt und zur Reaktivierung von Geschäftsflächen im Rah-
men der Städtebauförderung (Geschäftsflächenprogramm) vom 04.08.2020 außer Kraft. 


Viechtach, 02.12.2025
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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I. Der Stadtrat der Stadt Viechtach hat in seiner Sitzung am 27.04.2020 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 


 
 


Haushaltssatzung 
der Stadt Viechtach, 


Landkreis Regen, 
für das Haushaltsjahr 2020 


 
 
Aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Stadtrat der Stadt Viechtach 
folgende Haushaltssatzung: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit fest-
gesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.048.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.758.000 € 
 
ab. 
 
 


§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf 4.547.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 3 
 


Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 
3.613.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 3.841.000 € festgesetzt. 
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§ 5 


 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
 
 


Hinweis zu den Steuersätzen (Hebesätzen) der Gemeindesteuern 
 
Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer 
erfolgte durch die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern 
(Hebesatzsatzung) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Satzung vom 12.02.2016. 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) betragen seit dem 01.01.2017 
 
Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 360 v. H. 
 
Grundsteuer für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) 360 v. H. 
 
Gewerbesteuer 360 v. H. 
 
 
Durch die Satzung zur Änderung der Hebesatzsatzung vom 27.04.2020 wurden die 
Steuersätze (Hebesätze) zum 01.01.2021 wie folgt neu festgesetzt: 
 
Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 390 v. H. 
 
Grundsteuer für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) 390 v. H. 
 
Gewerbesteuer 390 v. H. 


 
 
II. Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 11.05.2020 


(Az. 20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. 
 
In der Haushaltssatzung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.547.000 € festgesetzt 
worden. Hierbei entfällt für einen Teilbetrag von 506.000 € eine neuerliche rechtsauf-
sichtliche Genehmigung als nicht beanspruchter Teil der Kreditaufnahme für das Haus-
haltsjahr 2019 (Art. 71 Abs. 3 GO). Für den verbleibenden Teilbetrag von 4.041.000 € 
wurde die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO erteilt. 
 
Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.613.000 € ist eine 
rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 67 Abs. 4 GO nicht erforderlich, da in den 
Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen nicht geplant sind. 
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III. Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung festgestellt, dass in der vom Stadtrat am 


27.04.2020 beschlossenen Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite vertauscht wurden. Der Stadtrat 
hat durch Beschluss vom 08.06.2020 diese offenbare Unrichtigkeit berichtigt (der Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in § 3 beträgt richtigerweise 3.613.000 €, 
der Höchstbetrag der Kassenkredite in § 4 richtigerweise 3.841.000 €). 


 
 
IV. Die Haushaltssatzung vom 09.06.2020 mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen 


Anlagen) wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
Rathaus der Stadt Viechtach (Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen Dienststunden 
zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich ist die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) unter 
Bürger / Stadtrat / Haushalt 2020 veröffentlicht. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 
 
Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Viechtach in ihrer Sitzung am 10.03.2020 die nachfolgende Haushaltssatzung 
beschlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 11.05.2020 (Az. 
20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 14.05.2020 ausgefertigt und am 18.05.2020 im Amtsblatt 
Nr. 11 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen Anlagen) wurde bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes (Rathaus der Stadt Viechtach, Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich wurde die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) 
unter Bürger / Stadtrat / Haushalt 2020 veröffentlicht. Hierauf wurde in der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Regen hingewiesen. 
 
 


Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mittelschule Viechtach, 


Landkreis Regen, 
für das Haushaltsjahr 2020 


 
 
Aufgrund Art. 8 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in 
Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Schulverbandsversammlung des 
Schulverbandes Mittelschule Viechtach folgende Haushaltssatzung: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 838.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 187.000 € 
 
ab. 


                                                           
1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der 
Stadt Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 



https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchFG-8

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKommZG-40

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-63
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§ 2 


 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 
 
 


§ 3 
 


Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 


§ 4 
 
(1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzie-
rung von Ausgaben des Schulverbandes wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 660.800 € fest-
gesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden des Schulver-
bandes umgelegt (Schulverbandsumlage). 
 
(2) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 01. Oktober 2019 auf 236 Verbandsschüler festgesetzt. Die Schul-
verbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.800 € festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage ist mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 25. jeden ers-
ten Quartalmonats fällig. Die Schulverbandsumlage im folgenden Jahr wird in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig erhoben, wenn die Haus-
haltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen ist (Art. 9 BaySchFG, Art. 
42 KommZG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes 
(BayFAG)). 
 
 


§ 5 
 


Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 139.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 6 
 


Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 14.05.2020 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting,1 der Träger des Schulauf-
wands der Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule Bad Kötzting ist. 
 
Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Bad Kötzting in ihrer Sitzung am 08.04.2020 die nachfolgende Haushaltssat-
zung beschlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Cham vom 05.05.2020 
(Komm1-941.53 (2020)) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine 
genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 20.05.2020 durch Aushang bekanntgemacht. Zudem wurde 
die Haushaltssatzung am 28.05.2020 im Amtsblatt Nr. 18 für den Landkreis Cham veröffent-
licht. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Wo-
che lang bei der Geschäftsstelle des Schulverbands Mittelschule Bad Kötzting in 93466 
Chamerau, Kindergartenweg 3, Zimmer 6 während der allgemeinen Dienststunden zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus. 
 
 


Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting 
für das Haushaltsjahr 2020 


 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) und 
Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) hat die Schulverbandsversammlung 
des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting in ihrer öffentlichen Sitzung am 08.04.2020 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen, die hiermit gem. Art. 9 
Abs. 1 Satz 2 BaySchFG und 40 ff. KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt ge-
macht wird: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festge-
setzt: 
 
er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 665.833 € 
 
 im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 125.500 € 
 
 


§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 


                                                           
1 Der Sprengel der Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule Bad Kötzting umfasst hinsichtlich der Stadt 
Viechtach die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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§ 3 


 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 


§ 4 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 506.805 € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder der Schulverbände umgelegt 
(Verwaltungsumlage). 
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01.10.2019 auf 299 Verbandsschüler für den Schulverband Bad Kötzting fest-
gesetzt. 
 
Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.695,00 € festgesetzt. 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 


§ 5 
 


Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000 EUR festgesetzt. 
 
 


§ 6 
 


Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 


§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Chamerau, 20.05.2020 
Schulverband Mittelschule Bad Kötzting 
 
 
gez. 
Stefan Baumgartner 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist gemäß § 2 der Satzung für den Zweckverband Industriegebiet 
REICHSDORF NORD (Verbandssatzung) vom 16.12.2011, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 25.03.2019 Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF 
NORD. Aufgabe des Zweckverbandes ist nach § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung, das ge-
meinsame Industriegebiet Reichsdorf Nord zu entwickeln und zu erschließen, die Grund-
stücksverfügbarkeit sicherzustellen sowie das Gebiet zu vermarkten. 
 
Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Zweckverbandes In-
dustriegebiet REICHSDORF NORD in ihrer Sitzung am 10.03.2020 die nachfolgende Haus-
haltssatzung beschlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 11.05.2020 (Az. 
20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 14.05.2020 ausgefertigt und am 05.06.2020 im Amtsblatt 
Nr. 12 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen Anlagen) wurde bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes (Rathaus der Stadt Viechtach, Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich wurde die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) 
unter Bürger / Stadtrat / Haushalt 2020 veröffentlicht. Hierauf wurde in der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Regen hingewiesen. 
 
 


Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD, 


Landkreis Regen, 
für das Haushaltsjahr 2020 


 
 
Aufgrund Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Ver-
bindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD folgende Haushaltssatzung: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 157.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 863.000 € 
 
ab. 







Aktenzeichen 941-2020, Vorgang 004335, Dok-Nr. 079715 


 
§ 2 


 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
festgesetzt. 
 
 


§ 3 
 


Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 


§ 4 
 
Eine Verbandsumlage gemäß § 18 Abs. 4 der Verbandssatzung gegenüber der Stadt 
Viechtach wird nicht festgesetzt. 
 
 


§ 5 
 


Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 26.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 6 
 


Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 14.05.2020 
ZWECKVERBAND INDUSTRIEGEBIET REICHSDORF NORD 
 
 
gez. 
Herbert Preuß 
Verbandsvorsitzender 







 


Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung 
 


Vom 09.06.2020 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
und Art. 11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Entschädigungssatzung 


 
Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungs-
satzung - EntschS) vom 16.05.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.05.2020, 
wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 2a wird folgender § 2b neu eingefügt: 
 


„§ 2b 
Entschädigung besonderer Ehrenämter 


 
(1) 1Die in besonderen Ehrenämtern tätigen Personen, die keine Mitglieder des Stadtra-


tes sind, erhalten eine angemessene Entschädigung. 2Diese beträgt für 
 


a) den Seniorenbeauftragten 40,00 Euro monatlich 
 
(2) Die in Abs. 1 genannten ehrenamtlich tätigen Personen erhalten für auswärtige Tä-


tigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Rei-
sekostengesetzes.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung 
 


Vom 09.06.2020 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Freibadgebührensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der 
Stadt Viechtach (Freibadgebührensatzung - FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 05.11.2019 wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 1 Alternative b) wird nach dem Wort „Ehrenamtskarte“ ein Komma 


und folgender Text eingefügt: 
 


„Inhaber der Jugendleiter-Card (Juleica)“ 
 
2. § 3 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 3 


Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 
 
(1) Bei den Benutzungsgebühren nach § 2 Abs. 1 Nr. 1.1 bis 3.1 entsteht die 


Gebührenschuld mit dem Durchschreiten der Eingangssperre. 
 
(2) Bei den Benutzungsgebühren nach § 1 Abs. 1 Nr. 3.2 entsteht die Gebüh-


renschuld mit dem Erwerb. 
 
(3) Bei den sonstigen Gebühren nach § 2 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld 


mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides. 
 
(4) Sämtliche Gebühren sind mit ihrem Entstehen zur Zahlung fällig.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







 


 
 


Stadt Viechtach 
Az. 4233-01 
Dok-Nr. 079742 
 
 
 
 
3. Änderung der Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Kindergarten St. 
Josef“ der Kindergartenstiftung Viechtach (Entgeltordnung St. Josef) vom 31.03.2015 
in der Fassung des 2. Änderungsbeschlusses vom 06.08.2019 
 
Beschluss des Stadtrates vom 08.06.2020 
 
 
1. Die Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Kindergarten St. Josef“ der 


Kindergartenstiftung Viechtach (Entgeltordnung St. Josef) vom 31.03.2015 in der 
Fassung des 2. Änderungsbeschlusses vom 05.08.2019 wird wie folgt geändert: 
 
In § 3 wird folgender Abs. 5 neu angefügt: 
 
„Bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindestens zehn  
aufeinander folgenden üblichen Öffnungstagen werden die vereinnahmten 
Betreuungsentgelte bei der nächsten Entgeltzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 
Satz 1 gilt nicht für die Schließung während der Ferien oder soweit Ersatzlösungen an 
mindestens zehn Tagen pro Monat (z. B. „Notbetreuung“ während des Corona-
Betretungsverbotes gemäß Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege vom 13.03.2020) in Anspruch genommen werden.“ 


 
2. Die Änderung tritt rückwirkend zum 16.03.2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







 


 
 


Stadt Viechtach 
Az. 4233-02 
Dok-Nr. 079743 
 
 
 
 
3. Änderung der Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Kindergarten 
Sonnen-Blume“ der Stadt Viechtach (Entgeltordnung Sonnen-Blume) vom 31.03.2015 
in der Fassung des 2. Änderungsbeschlusses vom 06.08.2019 
 
Beschluss des Stadtrates vom 09.06.2020 
 
 
1. Die Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Kindergarten Sonnen-Blume“ der 


Stadt Viechtach (Entgeltordnung Sonnen-Blume) vom 31.03.2015 in der Fassung des 2. 
Änderungsbeschlusses vom 05.08.2019 wird wie folgt geändert: 
 
In § 3 wird folgender Abs. 5 neu angefügt: 
 
„Bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindestens zehn  
aufeinander folgenden üblichen Öffnungstagen werden die vereinnahmten 
Betreuungsentgelte bei der nächsten Entgeltzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 
Satz 1 gilt nicht für die Schließung während der Ferien oder soweit Ersatzlösungen an 
mindestens zehn Tagen pro Monat (z. B. „Notbetreuung“ während des Corona-
Betretungsverbotes gemäß Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege vom 13.03.2020) in Anspruch genommen werden.“ 


 
2. Die Änderung tritt rückwirkend zum 16.03.2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







 


 
 


Stadt Viechtach 
Az. 4233-03 
Dok-Nr. 079745 
 
 
 
 
1. Änderung der Änderung der Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung 
„Naturpark- und Waldkindergarten Stadt Viechtach“ (Entgeltordnung Naturpark- und 
Waldkindergarten) vom 31.03.2015 
 
Beschluss des Stadtrates vom 09.06.2020 
 
 
1. Die Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Naturpark- und Waldkindergarten 


Stadt Viechtach“ (Entgeltordnung Naturpark- und Waldkindergarten) vom 06.08.2019 
wird wie folgt geändert: 


 
In § 3 wird folgender Abs. 4 neu angefügt: 
 
„Bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindestens zehn  
aufeinander folgenden üblichen Öffnungstagen werden die vereinnahmten 
Betreuungsentgelte bei der nächsten Entgeltzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 
Satz 1 gilt nicht für die Schließung während der Ferien oder soweit Ersatzlösungen an 
mindestens zehn Tagen pro Monat (z. B. „Notbetreuung“ während des Corona-
Betretungsverbotes gemäß Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege vom 13.03.2020) in Anspruch genommen werden.“ 


 
2. Die Änderung tritt rückwirkend zum 16.03.2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







Änderung der Eintrittspreise für die städtische Minigolfanlage im Dr.-Schellerer-Park 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.06.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss Nr. 1: 
 
Die mit Stadtratsbeschluss Nr. 416 vom 09.01.2017 festgesetzten Eintrittspreise für 
die Benutzung der Minigolfanlage werden ab sofort um folgende Regelung ergänzt: 
 


Inhaber der Jugendleiter-Card (Juleica) 2,50 € 


 
 
Beschluss Nr. 2: 
 
Der Stadtrat setzt ab der Spielsaison 2021 folgende Eintrittspreise für die Benutzung 
der städtischen Minigolfanlage fest: 
 


Erwachsene 4,00 € 


Jugendliche von 15 bis 17 Jahren, Schwerbehinderte (ab GdB 50), 
Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte, Inhaber der Jugendleiter-
Card (Juleica), Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe (Hilfe 
zum Lebensunterhalt und bei Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung), Personen, die an einem freiwilligen sozialen bzw. 
ökologischen Jahr oder am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen, 
Studenten, Personen mit Bayerwald-Card 


3,50 € 


Kinder von 6 bis 14 Jahren 2,50 € 


Gruppen ab 15 Personen 2,50 € je Person 


Kinder bis 5 Jahre Freier Eintritt 


Personen mit Gästekarte der Stadt Viechtach freier Eintritt 
einmalig pro Person 


 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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STADT VIEGHTACH


Satzung über die
Erhebung von Gebühren für die


Benutzung des Freibads der Stadt Viechtach
( F re i bad ge b ü h re nsa tzun g )


)


Aktenzeichen:


Vorgang-Nummer.


Dokumenten-Nummer:


Vom:


Beschluss des Stadtrats vom:


Art der amtlichen Bekanntmachung:


Tag der amtlichen Bekanntmachung:


lnkrafüreten:


0280


001525,001058, 001627


023667


03.03.2015


02.03.2015


Niederlegung und Mitteilung im Viechtacher Bayerwald-Boten


07.03.2015


14.03.2015







Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund NL. 2 und I des Kommunalabgabengesetzes (KAG)


folgende Satzung:


sr
Gebührenerhebung und Gebührenpflicht


(1) Für die Benutzung des Freibads erhebt die Stadt Viechtach Gebühren nach dieser Sat-


zung


(2) Gebührenschuldner sind die Benutzer des Freibades


s2
Gebührenhöhe


(1 ) Die Eintrittsgebühren betragen:


I . Einzelkarten (Tageskarten):


Eintritt einschließlich Umkleidekabine und Kleideraufbewahrung für


Erwachsene


Jugendliche von 15 bis 18 Jahren, schwerbehinderte (ab GdB 50), ln-


haber der Bayerischen Ehrenamtskarte, Empfänger von Arbeitslosen-
geld ll und Sózialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Grundsiche-
Iung im Alter und bei Erwerbsminderung), Personen, die an einem frei-


willigen sozialen bzw. ökologischen Jahr oder am Bundesfreiwilligen-


dienlt teilnehmen, Studenten, Personen mit Bayenruald-Card


Kinder von 6 bis 14 Jahren


2. Zwöllerkarten:


Eintritt einschließlich Umkleidekabine und Kleideraufbewahrung für


Erwachsene


Jugendliche von 15 bis 18 Jahren, Schwerbehinderte (ab GdB 50), ln-


haber der Bayerischen Ehrenamtskarte, Empfänger von Arbeits.losen-
geld ll und Sózialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Grundsiche-
iung im Alter und bei Erwerbsminderung), Personen, die an einem frei-


willigen sozialen bzw. ökologischen Jahr oder am Bundesfreiwilligen-


dienit teilnehmen, Studenten, Personen mit Bayenruald-Card


Kinder von 6 bis 14 Jahren


3,50 €


2,50 €


1,50 €


35,00 €


25,00 €


15,00 €







3. Saisonkarten:


Eintritt einschließlich Umkleidekabine und Kleideraufbewahrung für


Erwachsene


Kinder von 6 bis 14 Jahren


Familien (zwei Enruachsene, mindestens ein Kind bis 14 Jahren)


dienst teilnehmen, Studenten


50,00 €


35,00 €


28,00 €


96,00 €


(2) Die sonstigen Gebühren betragen:


Miete einer Umkleidekabine für eine Badesaison (nur bei der Einlösung ei-


ner Eintrittskarte nach $ 2 Abs. 1) 30,00 €


Mindestgebühr für die Verunreinigung des Badewassers 50,00 €


Benutzung des Bades ohne gültige Eintrittskarte 50,00 €


Ausstellung einer Ersatz-Saisonkafte 5,00 €


Bei überlassung des gesamten oder von Teilen des Freibades für besondere Veran-


staltungen erfolét die Festsetzung der Überlassungsgebühr nach gesonderter Verein-


barung, mindestens jedoch 250,00 €


(3) Freien Eintritt haben


1. Mitglieder der Wasserwacht, die zum Sanitäts- und Rettungsdienst eingeteilt sind.


Frei ist auch die gesamte Wassenracht an zwei Wochentagen ab 18:00 Uhr'


2. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Begleitung einer geeigneten Begleit-


person (die Begleitperson zahlt die entsprechende Gebühr nach Nr. 1 bis 5).


3. Personen mit BayerwaldCard-Plus (freier Eintritt einmal täglich)


4. Personen mit arberaktivcard (freier Eintritt einmal täglich)


(4) Ermäßigung auf die Eintrittsgebühr und freier Eintritt wird nur aufgrund vorgelegter Aus-


weise gewährt.







s3
Entstehen und Fälligkeit der GebÍihrenschuld


(1) Bei den Benutzungsgebühren nach $ 2 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld mit dem
Durchschreiten der Eingangssperre. Die Gebührenschuld wird gleichzeitig mit ihrem
Entstehen fällig.


(2) Bei den Benutzungsgebühren nach $ 2 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Zu-
stellung des Gebührenbescheides. Sie wird einen Monat nach Zustellung des Gebuh-
renbescheides fällig.


s4
I n krafttreten, Au ßerkrafttreten


(3) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


(4) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die öffentliche Freibadanlage in
Viechtach (Freibad-Gebührensatzung) vom 17 .10.1989, zuletzt geändert durch Satzung
vom 27.Q4.2009, außer Kraft.


Wittmann
erster Bürgermeister





